
Vorabentscheidungsersuchen des Thüringer Finanzgerichts,
Gotha (Deutschland), eingereicht am 25. Februar 2008 —

Glückauf Brauerei GmbH gegen Hauptzollamt Erfurt

(Rechtssache C-83/08)

(2008/C 128/35)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Thüringer Finanzgericht, Gotha

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Glückauf Brauerei GmbH

Beklagter: Hauptzollamt Erfurt

Vorlagefrage

Sind die Merkmale der rechtlichen und wirtschaftlichen Unab-
hängigkeit nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 92/83 EWG des
Rates vom 19 Oktober 1992 zur Harmonisierung der Struktur
der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke (1)
für die Anwendung der ermäßigten Steuersätze im Hinblick auf
die Erwägungsgründe der Richtlinie dahin zu verstehen, dass
eine wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen ansonsten rechtlich
unabhängigen Brauereien nur dann anzunehmen ist, wenn die
betroffenen Brauereien nicht voneinander unbeeinflusst als
Wettbewerber am Markt auftreten können oder genügt bereits
die faktische Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Geschäftstä-
tigkeit der Brauereien, um dem Kriterium der Unabhängigkeit
nicht mehr zu entsprechen?

(1) ABl. Nr. L 316, S. 21.

Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs
(Österreich) eingereicht am 27. Februar 2008 — David

Hütter gegen Technische Universität Graz

(Rechtssache C-88/08)

(2008/C 128/36)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Oberster Gerichtshof

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: David Hütter

Beklagte: Technische Universität Graz

Vorlagefrage

Sind die Art 1, 2 und 6 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates
vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf (1) dahin auszulegen, dass sie einer nationalen
Regelung (hier: §§ 3 Abs 3, 26 Abs 1 des österreichischen Ver-
tragsbedienstetengesetzes 1948) entgegenstehen, die anrechen-
bare Vordienstzeiten für die Ermittlung des Vorrückungsstichtags
ausschließt, soweit sie vor der Vollendung des 18. Lebensjahres
zurückgelegt wurden.

(1) ABl. L 303, S. 16.

Vorabentscheidungsersuchen des Augstākās tiesas Senāta
(Republik Lettland) eingereicht am 28. Februar 2008 —

Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Rechtssache C-93/08)

(2008/C 128/37)

Verfahrenssprache: Lettisch

Vorlegendes Gericht

Augstākās tiesas Senāta (Republik Lettland)

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Schenker SIA

Beklagter: Valsts ieņēmumu dienests

Vorlagefrage

Ist Art. 11 der Verordnung Nr. 1383/2003 (1) dahin auszulegen,
dass in Fällen, in denen der Inhaber des geistigen Rechts (Rechts-
inhaber) in Einvernehmen mit dem Anmelder oder dem Eigen-
tümer der Waren der Aufgabe dieser Waren zum Zweck ihrer
Vernichtung zustimmt oder Verhandlungen über die Möglichkeit
aufnimmt, die Waren zum Zweck ihrer Vernichtung aufzugeben,
und in denen im Rahmen dieses Verfahrens die Zollbehörden
davon unterrichtet werden, dass die Waren gefälscht sind, die
Möglichkeit ausgeschlossen ist, gegen den Anmelder der Waren
oder deren Eigentümer eine Sanktion nach dem nationalen
Recht zu verhängen?

(1) Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über
das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht ste-
hen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die
Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte
verletzen (ABl. L 196, S. 7).
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